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Notiz zum neuen Protokollreglement der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

Bedeutung für die Bundesversammlung 

 
Der Bundesrat genehmigte am 29. September 2017 das neue Protokollreglement der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft: Link zum Protokollreglement 

 

Das für diese Fragen verantwortliche Eidgenössische Departement für auswärtige 

Angelegenheiten (EDA) regelt darin verschiedene Protokoll- und Zeremoniellfragen und 

gewährleistet damit auch die Koordination mit den übrigen Departementen und den Behörden 

von Bund, Kantonen und Gemeinden.  

 

Dieses Protokollreglement ersetzt dasjenige vom 9. Dezember 2002 sowie die am 14. November 

2012 in Kraft getretenen Änderungen. Es wurde am 1. September 2017 auch von der 

Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung gutgeheissen.  

 

Folgende Textstellen sind für die Institutionen und Mitglieder der Bundesversammlung relevant: 

 

S. 6 - VII. Neujahrsempfang: 

« 1. Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident nimmt die Glückwünsche des 

diplomatischen Korps in Anwesenheit der Vorsteherin oder des Vorstehers des Eidgenössischen 

Departements für auswärtige Angelegenheiten entgegen. 

 

2. Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident erwidert die Glückwünsche des Doyens mit 

einer Ansprache. Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für 

auswärtige Angelegenheiten, die Präsidentin oder der Präsident des Nationalrats und die 

Präsidentin oder der Präsident des Ständerats sind bei den Ansprachen anwesend. » (…) 

 

S. 10 - XVI. Reihenfolge der Rednerinnen und Redner 

« Die ranghöchste Rednerin oder der ranghöchste Redner spricht in der Regel zuletzt. » 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiGpKzRksHXAhWM_qQKHYutAT8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fopc%2Fde%2Ffederal-gazette%2F2017%2F6497.pdf&usg=AOvVaw2E8MrjMSOa2ItrXjkU10oE
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S. 10 ff. - XVII. Rangfolge 

« 1. Allgemeine Bemerkungen:  

Die bei offiziellen Anlässen einzuhaltende Rangfolge ist in den folgenden Listen und Tabellen 

aufgeführt (…) Bei gleicher Funktion sind in der Regel der Titel, das Datum des Dienstantritts, 

das Dienstalter und das Alter massgebend. Partnerinnen und Partner haben grundsätzlich 

denselben Rang. (…) 

 

5. Offizielle Anlässe: 

1. Gesamtbundesrat 

a) Bundespräsidentin oder Bundespräsident 

b) Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesrats 

c) Bundesrätinnen und Bundesräte gemäss Datum ihrer Wahl durch die Bundesversammlung 

2. Präsidentin oder Präsident des Nationalrats 

3. Präsidentin oder Präsident des Ständerats 

4. Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler 

5. Präsidentin oder Präsident des Schweizerischen Bundesgerichts 

6. alt Bundesrätinnen und alt Bundesräte 

7. Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonsregierungen gemäss Reihenfolge in der 

Bundesverfassung (Art. 1) 

8. Apostolischer Nuntius, gefolgt von den in Bern akkreditierten Botschafterinnen und 

Botschafter 

9. Nationalrätinnen und Nationalräte 

10. Ständerätinnen und Ständeräte 

(…) 

19. Übrige Gäste 

Wird die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Nationalrats oder die Vizepräsidentin oder 

der Vizepräsident des Ständerats statt der Präsidentin oder des Präsidenten abdelegiert, so 

übernimmt diese oder dieser in der Rangfolge die entsprechende Position. (…)» 

 

S. 14-17 – Anhang: Rangfolge in der Schweiz  

Hier findet man eine ausführlichere Liste der gültigen Rangfolge in der Schweiz. Die Struktur 

für die Mitglieder der Bundesversammlung ist jedoch die gleiche wie unter XVII. 5. Offizielle 

Anlässe aufgelistet.  

 

Zusätzlich zum oben erwähnten Protokollreglement der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

haben die Verwaltungsdelegation und die Bundeskanzlei Regeln für Anlässe mit nationalem 

Charakter verabschiedet. Diese Regeln wurden im Namen der Bundeskanzlei und der 
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Parlamentsdienste den zuständigen kantonalen Stellen übermittelt. Darin geht es konkret um die 

Reihenfolge von Ansprachen anlässlich von offiziellen Feierlichkeiten. Diese zusätzliche 

Regelung sieht folgende Reihenfolge vor: 

 

Reihenfolge der Ansprachen bei nationalen Anlässen 

1. Wahl der Ratspräsidenten/innen 

a) Vertreter/in des Bundesrates 

b) Abtretender Präsident / abtretende Präsidentin NR bzw. SR 

c) Neu gewählter Präsident / neu gewählte Präsidentin NR bzw. SR 

 

2. Wahl des Bundespräsidenten 

a) Vertreter/in des Parlaments 

b) Abtretende Bundespräsidentin / Abtretender Bundespräsident 

c) Neu gewählte Bundespräsidentin / neu gewählter Bundespräsident 

 

3. Wahl eines Mitglieds des Bundesrats 

a) Vertreter/in des Parlaments 

b) Vertreter/in des Bundesrates  

c) Neu gewählter Bundesrat / neu gewählte Bundesrätin 

 

4. Übrige Anlässe 

Bei übrigen Anlässen legen die Bundeskanzlei und die Parlamentsdienste die Reihenfolge 

der Ansprachen gemeinsam fest. 

 

 


